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1. Einleitung 

 
Der Beruf der Kaminfegerinnen und Kaminfeger verändert sich aufgrund des technologischen Wandels bei 
der Wärmeproduktion und der Raumlüftung und des zunehmenden Umweltschutzbewusstseins der Kund- 
schaft. Der Weg der De-Carbonisierung ist eingeschlagen und deshalb muss die berufliche Grundbildung 
neue Inhalte aufnehmen. Dazu zählen neben den herkömmlichen Kontroll- und Reinigungsarbeiten neu 
auch Wartungs- und Servicearbeiten an wärmetechnischen Anlagen WTA. Ausserdem kann, je nach be- 
trieblicher Ausrichtung, einer der zwei Schwerpunkte «Warten und Reinigen von Lüftungsanlagen» und 
«Durchführen von lufthygienischen und energetischen Messungen und Kontrollen an WTA» gewählt wer- 
den. 
 

 
Als Instrument zur Förderung der Qualität1 der beruflichen Grundbildung für Kaminfegerinnen und Kaminfe- 
ger mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beschreibt der Bildungsplan die von den Lernenden bis 
zum Abschluss der Qualifikation zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Gleichzeitig unterstützt er die 
Berufsbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen bei 
der Planung und Durchführung der Ausbildung. 

Für die Lernenden stellt der Bildungsplan eine Orientierungshilfe während der Ausbildung dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. 9 der Verordnung des SBFI 

über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für Kaminfegerin / Kaminfeger EFZ. 
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2. Berufspädagogische Grundlagen 

 
2.1. Einführung in die Handlungskompetenzorientierung 

Der vorliegende Bildungsplan ist die berufspädagogische Grundlage der beruflichen Grundbildung Kaminfe- 
gerinnen / Kaminfeger EFZ. Ziel der beruflichen Grundbildung ist die kompetente Bewältigung von berufsty- 
pischen Handlungssituationen. Damit dies gelingt, bauen die Lernenden im Laufe der Ausbildung die in die- 
sem Bildungsplan beschriebenen Handlungskompetenzen auf. Diese sind als Mindeststandards für die Aus- 
bildung zu verstehen und definieren, was in den Qualifikationsverfahren maximal geprüft werden darf. 

Der Bildungsplan konkretisiert die zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Diese werden in Form von 
Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Leistungszielen dargestellt. 

 
Darstellung der Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort: 

 

 
Die Grundbildung Kaminfegerin / Kaminfeger EFZ umfasst sechs Handlungskompetenzbereiche, wobei 
es sich bei zweien um Schwerpunkte handelt, die je nach Ausrichtung des Lehrbetriebes gewählt werden 
können. Die Handlungskompetenzbereiche umschreiben und begründen die Handlungsfelder des Berufes 
und grenzen sie voneinander ab. 

Beispiel: Kontrollieren und Reinigen von wärmetechnischen Anlagen (WTA) der Brennstoffe Holz, Gas und 
Öl. 

Jeder Handlungskompetenzbereich umfasst eine bestimmte Anzahl Handlungskompetenzen. So sind im 
Handlungskompetenzbereich a Kontrollieren und Reinigen von wärmetechnischen Anlagen (WTA) der 
Brennstoffe Holz, Gas und Öl vier Handlungskompetenzen gruppiert. Diese entsprechen typischen berufli- 
chen Handlungssituationen. Beschrieben wird das erwartete Verhalten, das die Lernenden in dieser Situa- 
tion zeigen sollen. Jede Handlungskompetenz beinhaltet die vier Dimensionen Fach-, Methoden-, Selbst- 
und Sozialkompetenz (siehe 2.2); diese werden den Handlungskompetenzen zugeordnet. 

Damit sichergestellt ist, dass der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule sowie die überbetrieblichen Kurse ihren 
entsprechenden Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Handlungskompetenz leisten, werden die Hand- 
lungskompetenzen durch Leistungsziele je Lernort konkretisiert. Mit Blick auf eine optimale Lernortkoope- 
ration sind die Leistungsziele untereinander abgestimmt (siehe 2.4). 
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2.2. Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz 

Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Damit Kaminfegerin- 
nen und Kaminfeger im Arbeitsmarkt bestehen, werden die angehenden Berufsleute im Laufe der berufli- 
chen Grundbildung diese Kompetenzen integral und an allen Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, 
überbetriebliche Kurse) erwerben. Die folgende Darstellung zeigt den Inhalt und das Zusammenspiel der 
vier Dimensionen einer Handlungskompetenz im Überblick. 

 

 

2.3. Taxonomiestufen für Leistungsziele (nach Bloom) 

Jedes Leistungsziel wird mit einer Taxonomiestufe (K-Stufe; K1 bis K6) bewertet. Die K-Stufe drückt die 
Komplexität des Leistungsziels aus. Im Einzelnen bedeuten sie: 

 

Stufen Begriff Beschreibung 

K 1 Wissen Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ geben gelerntes Wissen wieder und rufen es in gleichartiger Situation 
ab. 
Beispielsweise: Vorschriften und Richtlinien der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes aufzählen. 

K 2 Verstehen Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ erklären oder beschreiben gelerntes Wissen in eigenen Worten. 
Beispielsweise: Schutzmassnahmen erläutern und deren Anwendung beschreiben. 

K 3 Anwenden Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ wenden gelernte Technologien/Fertigkeiten in unterschiedlichen Situa- 
tionen an. 
Beispielsweise: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und PSAgA sowie Massnahmen betreffend Arbeitssi- 
cherheit und Gesundheitsschutz gemäss Vorschriften und Richtlinien anwenden. 

K 4 Analyse Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ analysieren eine komplexe Situation, d.h. sie gliedern Sachverhalte in 
Einzelelemente, decken Beziehungen zwischen Elementen auf und finden Strukturmerkmale heraus. 
Beispielsweise: Art und Menge der Verschmutzung kontrollieren und entscheiden, welche Reinigungsar- 
beiten durchgeführt werden müssen. 

K 5 Synthese Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ kombinieren einzelne Elemente eines Sachverhalts und fügen sie zu 
einem Ganzen zusammen. 
Beispielsweise: Steuerung und Regelung der gereinigten WTA auf Kundenebene einstellen. 

K 6 Beurteilen Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ beurteilen einen mehr oder weniger komplexen Sachverhalt aufgrund 
von bestimmten Kriterien. 
Beispielsweise: Brandschutzkontrolle (schwarze Feuerschau) an WTA durchführen, feuerungstechnische 
Mängel erkennen und über weitere Massnahmen entscheiden. 

Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ wenden die berufsspezifische Fach- 
sprache und die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Verfahren, Arbeits- 
mittel und Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind fähig, fachliche 
Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf berufli- 
che Anforderungen angemessen zu reagieren. 

Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ organisieren ihre Arbeit sorgfältig und 
qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und ökologische As- 
pekte und wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Informa- 
tions- und Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zudem denken und 
handeln sie prozessorientiert und vernetzt. 

Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ gestalten ihre Beziehungen zur vorge- 
setzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst und gehen mit 
Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituationen konstruktiv 
um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und wenden dabei die Regeln 
für eine erfolgreiche Teamarbeit an. 

Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ reflektieren ihr Denken und Handeln 
eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexibel, lernen aus 
den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. 
Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Arbeitshaltung aus 
und bilden sich lebenslang weiter. 
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2.4. Zusammenarbeit der Lernorte 

Koordination und Kooperation der Lernorte (bezüglich Inhalte, Arbeitsmethoden, Zeitplanung, Gepflogenhei- 
ten des Berufs) sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der beruflichen Grundbildung. Die Ler- 
nenden sollen während der gesamten Ausbildung darin unterstützt werden, Theorie und Praxis miteinander 
in Beziehung zu bringen. Eine Zusammenarbeit der Lernorte ist daher zentral, die Vermittlung der Hand- 
lungskompetenzen ist eine gemeinsame Aufgabe. Jeder Lernort leistet seinen Beitrag unter Einbezug des 
Beitrags der anderen Lernorte. Durch gute Zusammenarbeit kann jeder Lernort seinen Beitrag laufend über- 
prüfen und optimieren. Dies erhöht die Qualität der beruflichen Grundbildung. 

Der spezifische Beitrag der Lernorte kann wie folgt zusammengefasst werden: 

• Der Lehrbetrieb; im dualen System findet die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb, im Lehr- 
betriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder in anderen zu diesem Zweck an- 
erkannten Institutionen statt, wo den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs vermittelt 
werden. 

• Die Berufsfachschule; sie vermittelt die schulische Bildung, welche aus dem Unterricht in den Be- 
rufskenntnissen, der Allgemeinbildung und dem Sport besteht. 

• Die überbetrieblichen Kurse; sie dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender Fertigkei- 
ten und ergänzen die Bildung in beruflicher Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende 
Berufstätigkeit dies erfordert. 

 
Das Zusammenspiel der Lernorte lässt sich wie folgt darstellen: 

 

 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Lernortkooperation wird durch die entsprechenden Instrumente zur Förde- 
rung der Qualität der beruflichen Grundbildung (siehe Anhang) unterstützt. 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Kaminfegerin EFZ / Kaminfeger EFZ 

8 

 

 

3. Qualifikationsprofil 

Das Qualifikationsprofil beschreibt das Berufsbild sowie die zu erwerbenden Handlungskompetenzen und 
das Anforderungsniveau des Berufes. Es zeigt auf, über welche Qualifikationen eine Kaminfegerin EFZ oder 
ein Kaminfeger EFZ verfügen muss, um den Beruf auf dem erforderlichen Niveau kompetent auszuüben. 

Neben der Beschreibung der Handlungskompetenzen dient das Qualifikationsprofil auch als Grundlage für 
die Ausgestaltung der Qualifikationsverfahren. Darüber hinaus unterstützt es die Einstufung des Berufsbil- 
dungsabschlusses im nationalen Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) bei der Erarbei- 
tung der Zeugniserläuterung. 

 

3.1. Berufsbild 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger sind Fachleute für die Kontrolle, die Reinigung und den Unterhalt von wär- 
metechnischen Anlagen WTA der Betriebsstoffe Holz, Gas und Öl. Bereits jetzt, und in Zukunft noch stärker, 
sind sie teilweise auch für den Service und die Wartung der wärmetechnischen Anlagen sowie für die Wartung 
und Reinigung von Lüftungen zuständig, beispielsweise von kontrollierten Wohnraumlüftungen. 

 

Arbeitsgebiet 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger arbeiten für eine vielseitige und anspruchsvolle Kundschaft. Dazu gehören 
sowohl private Haushalte und Immobilienverwaltungen wie auch die Betreiber von grossen zentralen wärme- 
technischen Anlagen. 

In ihrer Tätigkeit arbeiten Kaminfegerinnen und Kaminfeger selbständig vor Ort an einem mehrmals täglich 
wechselnden Arbeitsplatz (von Haus zu Haus). Nach ihrer Arbeit übergeben sie der Kundschaft eine gerei- 
nigte, kontrollierte und funktionstüchtige Anlage. Die Kundenkontakte inklusive einer entsprechenden Bera- 
tung sind ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Technische Probleme lösen sie selbständig und wenn nötig in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Fachleuten. 

 

Wichtigste Handlungskompetenzen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger kontrollieren und reinigen die verschiedenen wärmetechnischen Anlagen 
(WTA) der Brennstoffe Holz, Gas und Öl. 

Sie beurteilen und kontrollieren den Zustand der einzelnen Anlagen. Anhand der Analyse entscheiden sie 
über das weitere Vorgehen. Sie reinigen die Anlagen und Komponenten nach fachtechnischen Grundsätzen 
mit den entsprechenden Werkzeugen und Materialien und bestimmen das anzuwendende Reinigungsverfah- 
ren. Durch ihre Arbeit garantieren sie der Kundschaft eine sauber funktionierende, regelmässig gewartete und 
funktionstüchtige Anlage. 

Im Rahmen von Wartungs- und Servicearbeiten an den wärmetechnischen Anlagen beheben Kaminfegerin- 
nen und Kaminfeger kleinere Mängel an der Anlage oder Anlagenteilen selbständig und nehmen die nötigen 
Reparaturen vor. Bei Bedarf ziehen sie dafür spezialisierte Fachleute bei. 

Schwerpunkt Warten und Reinigen von Lüftungsanlagen: Kaminfegerinnen und Kaminfeger kontrollieren und 
reinigen im Team die zunehmend verbreiteten kontrollierten Wohnraumlüftungen sowie Lüftungen im Bad. 
Sie sorgen für einen hygienisch einwandfreien Betrieb dieser Lüftungen, reinigen das Lüftungsgerät sowie die 
dazugehörigen Aussen-, Fort-, Zu- und Abluftleitung und nehmen die Luftmengen-Einstellungen nach den 
Bedürfnissen der Kundschaft vor. 

Schwerpunkt Durchführen von lufthygienischen und energetischen Messungen und Kontrollen an WTA: Ka- 
minfegerinnen und Kaminfeger nehmen lufthygienische und energetische Messungen und Kontrollen an Holz- 
, Gas- und Ölfeuerungen nach gesetzlichen Vorgaben vor. Sie führen auch die visuelle Holzfeuerungskon- 
trolle nach kantonalen Vorschriften durch und instruieren die Kundschaft bezüglich des richtigen Betriebs. 
Dabei wenden sie die einschlägigen Baunormen, Luftreinhalte- und die Brandschutzvorschriften an. Bei er- 
kannten Fehlern und Mängeln zeigen sie der Kundschaft die notwendigen Massnahmen auf. 

Oft endet die Arbeit der Kaminfegerinnen und Kaminfeger mit einem Beratungsgespräch. Sie unterstützen die 
Kundschaft im Bereich des Umwelt- und Brandschutzes sowie bezüglich möglicher Optimierungen und im 
Hinblick auf einen möglichst energieeffizienten und umweltgerechten Betrieb der Anlage. Sie motivieren die 
Kundschaft bei Gelegenheit für den Bezug zusätzlicher Dienstleistungen des Unternehmens und fördern so 
dessen Fortbestand. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger gehen sorgfältig mit den Betriebsmitteln des Unternehmens um. Sie pflegen 
die eingesetzten Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge und reparieren sie soweit als möglich selbständig. 
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Bei der Arbeit anfallende Abfälle und Sondermüll entsorgen sie umweltgerecht. Sie füllen einen korrekten 
Rapport über die ausgeführten Arbeiten und allfällige erkannte Mängel an den Anlagen aus. 

 

Berufsausübung 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger arbeiten typischerweise in eher kleinen Unternehmen, in welchen die ein- 
zelnen Mitarbeitenden selbständig agieren und eine hohe Verantwortung für die Arbeitsergebnisse tragen. 
Oft arbeiten sie in den Privaträumen der Kundschaft und beweisen dort ihre Ehrlichkeit, Diskretion und ein 
auf Sauberkeit bedachtes Vorgehen. 

Grössere wärmetechnische und lufttechnische Anlagen werden im Team gereinigt, weshalb die Kaminfege- 
rinnen und Kaminfeger auch gute Teamplayer sein müssen. Sie sorgen für eine reibungslose Zusammenar- 
beit und übernehmen die Verantwortung für die fachlich korrekte Ausführung der eigenen Arbeit und des 
Teams. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger sorgen dafür, dass sie durch geeignete Weiterbildung Schritt halten mit der 
rasanten technologischen Entwicklung von wärmetechnischen und lufttechnischen Anlagen sowie mit den 
neuesten für die Wartung und Unterhalt eingesetzten Verfahren. Sie sind bereit Neues zu lernen und zeigen 
handwerkliches Geschick sowie technisches Interesse. 

Bei allen Arbeiten fördern Kaminfegerinnen und Kaminfeger das ressourcen- und umweltschonende Funkti- 
onieren der Anlagen und sorgen für die Einhaltung der Regeln der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- 
schutzes. 

 

Bedeutung des Berufes für Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 

Mit ihrem spezialisierten Fachwissen leisten die Kaminfegerinnen und Kaminfeger einen wichtigen Beitrag für 
das umweltgerechte und ressourcenschonende Funktionieren von wärmetechnischen und lufttechnischen 
Anlagen. Sie kontrollieren die Einhaltung der Luftreinhaltevorschriften und sorgen durch die Brandschutzkon- 
trollen für einen sicheren und hygienischen Betrieb der Anlagen. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger leisten auch einen wichtigen Beitrag zum sicheren Betrieb von Grossanla- 
gen von Wärmeverbünden oder gewerblichen Anlagen. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger beraten ihre Kundschaft im Hinblick auf die Optimierung oder den allfälligen 
Ersatz der Anlagen und legen dabei ein besonderes Augenmerk auf den Umweltschutz und auf einen effi- 
zienten Einsatz der Ressourcen. Nach Möglichkeit werden erneuerbare Ressourcen als Energiequelle bevor- 
zugt. 

Durch die korrekte Einstellung der Anlagen und die entsprechende Instruktion der Kundschaft fördern Kamin- 
fegerinnen und Kaminfeger die umweltverträgliche und hygienisch einwandfreie Produktion von Wärme und 
eines guten Raumklimas. 

 

Allgemeinbildung 

Die Allgemeinbildung beinhaltet die grundlegenden Kompetenzen zur Orientierung im persönlichen Lebens- 
kontext und in der Gesellschaft sowie zur Bewältigung der privaten und beruflichen Herausforderungen. 
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3.2. Übersicht der Handlungskompetenzen 

 

Handlungskompetenzbereiche Handlungskompetenzen → 

 

a 

 

Kontrollieren und Reinigen 
von WTA der Brennstoffe Holz, 
Gas und Öl 

a1: WTA kontrollieren und reini- 
gen 

a2: Grundfunktionen der gereinig- 
ten WTA einstellen und Funk- 
tionskontrolle durchführen 

a3: technische Abgasmessungen 
und Brandschutzkontrollen 
(schwarze Feuerschau) an 
den WTA durchführen 

a4: Kundinnen und Kunden über 
die an der WTA ausgeführten 
Arbeiten informieren und auf 
allfälligen Handlungsbedarf 
hinweisen 

 

 

 

b 

 

Warten und Reparieren von 
WTA 

b1: einfache Service- und Repara- 
turarbeiten an WTA ausfüh- 
ren 

b2: Fehlerquellen anhand von 
elektrischen Messungen an 
WTA finden 

b3: Mängel an den hydraulischen 
Anlageteilen von WTA erken- 
nen und die nötigen Schritte 
zur deren Behebung einleiten 

b4: während den Arbeiten auftre- 
tende Störungen und Mängel 
an WTA beheben oder zu- 
sätzliche Fachleute beiziehen 

b5: die WTA in Betrieb nehmen 
und eine Funktions- und Si- 
cherheitskontrolle durchfüh- 
ren 

 

 
c 

 

 

Beraten von Kundinnen und 
Kunden 

c1: die Kundinnen und Kunden 
bei der Optimierung oder 
dem Ersatz von WTA und Lüf- 
tungsanlagen beraten 

c2: den Kundinnen und Kunden 
Möglichkeiten zum Energie- 
sparen aufzeigen 

c3: in der Kommunikation mit den 
Kundinnen und Kunden digi- 
tale Medien einsetzen 

c4: mit den Kundinnen und Kun- 
den Verkaufsgespräche für 
Dienstleistungen des eigenen 
Unternehmens führen 

 

 

 
d 

 

 

Erledigen von betriebsinternen 
Arbeiten 

d1: Werkzeuge, Maschinen und 
Fahrzeuge warten 

d2: über die an den Anlagen der 
Kundschaft ausgeführten Ar- 
beiten und über die dabei 
entdeckten Mängel einen 
Rapport ausfüllen 

   

 

 

e 

 

Warten und Reinigen von Lüf- 
tungsanlagen 

e1: Lüftungsanlage stromlos 
schalten und die Arbeits- 
plätze für die Reinigung ein- 
richten 

e2: Lüftungsgerät sowie alle Ka- 
näle und Leitungen im Team 
reinigen, Filter kontrollieren 
und wenn nötig wechseln 

e3: Lüftungsanlage in Betrieb neh- 
men und eine Funktionskon- 
trolle durchführen 

  

 

f 

Durchführen von lufthygieni- 
schen und energetischen Mes- 
sungen und Kontrollen an 
WTA 

f1: Arbeitsplätze für die Messung 
an der WTA einrichten und 
Messgeräte kontrollieren 

f2: lufthygienische und energeti- 
sche Messungen an den WTA 
durchführen 

f3: lufthygienische und energeti- 
sche Messresultate beurtei- 
len und die Kundinnen und 
Kunden über die Resultate in- 
formieren 
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Der Aufbau der Handlungskompetenzen in den Handlungskompetenzbereichen a bis d ist für alle Lernenden verbindlich. Der Aufbau der Handlungskompetenzen in den Hand- 
lungskompetenzbereichen e und f ist je nach Schwerpunkt wie folgt verbindlich: 

➔ a. Schwerpunkt Warten und Reinigen von Lüftungsanlagen: Handlungskompetenzbereich e; 
➔ b. Schwerpunkt Durchführen von lufthygienischen und energetischen Messungen und Kontrollen an WTA: Handlungskompetenzbereich f. 

 

 

3.3. Anforderungsniveau des Berufes 

Das Anforderungsniveau des Berufes ist im Bildungsplan mit den zu den Handlungskompetenzen zählenden Leistungszielen an den drei Lernorten weiter beschrie- 

ben. Zusätzlich zu den Handlungskompetenzen wird die Allgemeinbildung gemäss Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über Mindestvorschriften für die Allge- 

meinbildung in der beruflichen Grundbildung vermittelt (SR 412.101.241). 
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4. Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort 

 
In diesem Kapitel werden die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen und die Leistungsziele je Lernort beschrieben. Die im Anhang 
aufgeführten Instrumente zur Förderung der Qualität unterstützen die Umsetzung der beruflichen Grundbildung und fördern die Kooperation der drei Lernorte. 

 

 

Handlungskompetenz a1: WTA kontrollieren und reinigen 

Vor Ort kontrollieren die Kaminfegerinnen und Kaminfeger den allgemeinen Zustand der Heizungsanlage und deren Funktionieren. Der Arbeitsplatz wird für die 
Reinigung vorbereitet und die Umgebung der Anlage mit geeigneten Mitteln geschützt. Dabei achten die Kaminfegerinnen und Kaminfeger auf ein sicheres 
Arbeiten in der Höhe, indem sie mit Steighilfen, Podesten, Arbeitsbühnen oder der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) korrekt umgehen 
und dabei die gesetzlichen Bestimmungen befolgen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a1-1: Sich vor Ort einen Überblick über die zu bear- 
beitende wärmetechnische Anlage verschaffen. 
(K3) 

a1-2: Art und Menge der Verschmutzung kontrollie- 
ren und entscheiden, welche Reinigungsarbeiten 
durchgeführt werden müssen. (K4) 

a1-3: Bei allen Tätigkeiten an der WTA die Arbeits- 
sicherheit und den Gesundheitsschutz einhalten so- 
wie die PSA und PSAgA anwenden. (K3) 

a1-4: WTA für die Reinigung vorbereiten, gegebe- 
nenfalls Funktionskontrolle durchführen. (K3) 

a1-1: Aufbau, Funktion und Einsatzbereiche von 
WTA beschreiben. (K2) 

a1-2: Physikalisches und chemisches Verhalten un- 
terschiedlicher Stoffe und Verbrennungsrückstände 
beschreiben. (K2) 

a1-3: Weiterführende Massnahmen bei unvollstän- 
diger Verbrennung und spezielle Verbrennungs- 
rückstände beschreiben. (K2) 

a1-4: Vorschriften und Richtlinien der Arbeitssicher- 
heit und des Gesundheitsschutzes aufzählen. (K1) 

a1-5: Schutzmassnahmen erläutern und deren An- 
wendung beschreiben. (K2) 

a1-1: Sich an praktischen Beispielen einen Über- 
blick über den Arbeitsplatz und die WTA verschaf- 
fen. (K3) 

a1-2: Arbeitsplatz einrichten sowie Reinigungsmittel 
und Arbeitsgeräte für die Reinigung von WTA situa- 
tionsgerecht auswählen und anwenden. (K3) 

a1-3: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und 
PSAgA sowie Massnahmen betreffend Arbeitssi- 
cherheit und Gesundheitsschutz gemäss Vorschrif- 
ten und Richtlinien anwenden. (K3) 

a1-4: Reinigung der WTA durchführen. (K3) 

4.1 Handlungskompetenzbereich a: Kontrollieren und Reinigen von WTA der Brennstoffe Holz, Gas und Öl 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger sind zuständig für die Kontrolle, die Reinigung und den Unterhalt von wärmetechnischen Anlagen (WTA) der Brennstoffe Holz, 
Gas und Öl 
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a1-5: Reinigungswerkzeuge bereitstellen und Ar- 
beitsplatz einrichten. (K4) 

a1-6: Reinigung der WTA durchführen. (K3) 

a1-7: WTA wieder betriebsbereit machen. (K4) 

 
a1-5: WTA wieder betriebsbereit machen. (K4) 

 
 

 

Handlungskompetenz a2: Grundfunktionen der gereinigten WTA einstellen und Funktionskontrolle durchführen 

Nach der Durchführung der Reinigung werden an der Steuerung und Regelung der WTA die Grundfunktionen richtig eingestellt, die Anlage wieder in Betrieb 
genommen und das korrekte Funktionieren sichergestellt. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a2-1: Steuerung und Regelung der gereinigten 
WTA auf Kundenebene einstellen. (K5) 

a2-2: Schluss- und Funktionskontrolle an der WTA 
durchführen. (K4) 

a2-3: Verbrennungsrückstände, die eingesetzten 
Reinigungsmittel und Abdeckmaterial umweltge- 
recht entsorgen. (K3) 

a2-1: Aufbau und Funktion von Steuerungs- und 
Regelungssystemen beschreiben. (K2) 

a2-2: Umweltgerechte Entsorgung von Reinigungs- 
und Verbrennungsrückständen beschreiben. (K2) 

a2-3: Entsorgungsvorschriften über Verbrennungs- 
rückstände und Abwässer erläutern. (K3) 

a2-1: Steuerungen und Regelungen der gereinigten 
WTA auf Kundenebene einstellen. (K5) 

a2-2: Schluss- und Funktionskontrolle an der WTA 
durchführen. (K4) 

a2-3: Vorschriftsgemässe Entsorgung der Verbren- 
nungsrückstände erläutern. (K3) 

 

Handlungskompetenz a3: technische Abgasmessungen und Brandschutzkontrollen (schwarze Feuerschau) an den WTA durchführen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger nehmen die vorgesehenen Emissionsmessungen (technische Abgasmessung) und Brandschutzkontrollen (schwarze Feuer- 
schau) vor und stellen so sicher, dass die gewarteten WTA gemäss den Vorgaben des Herstellers betriebssicher funktionieren. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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a3-1: Brandschutzkontrolle (schwarze Feuerschau) 
an WTA durchführen, feuerungstechnische Mängel 
erkennen und über weitere Massnahmen entschei- 
den. (K6) 

a3-2: Kontroll- und Mängel-Rapporte ausfüllen. (K3) 

a3-3: Ein- und Ausgangsmessung (technische Mes- 
sung) durchführen. (K4) 

a3-4: Visuelle Holzfeuerungskontrolle durchführen. 
(K4) 

a3-1: Brandschutz- und Umweltschutzvorschriften 
sowie -Richtlinien im Bereich der WTA erläutern. 
(K3) 

a3-2: Grundlagen von Vorschriften und Richtlinien 
für das technische Messen von Brennstoffen erläu- 
tern. (K3) 

a3-3: Energetische, umwelt- und brandschutztech- 
nische Massnahmen zur Verbesserung von WTA 
beschreiben. (K2) 

a3-4: Kontroll- und Mängel-Rapporte ausfüllen und 
beurteilen. (K3) 

a3-1: Anfeuerungsmethoden vorführen und die 
fachgerechte Bedienung der WTA instruieren. (K4) 

a3-2: Brandschutz- und Umweltschutzvorschriften 
sowie -Richtlinien im Bereich der WTA anwenden. 
(K3) 

a3-3: Technische Messungen auf Basis der Mess- 
empfehlungen durchführen. (K3) 

 

Handlungskompetenz a4: Kundinnen und Kunden über die an der WTA ausgeführten Arbeiten informieren und auf allfälligen Handlungsbedarf hinwei- 
sen 

Nach Abschluss der Arbeiten erklären die Kaminfegerinnen und Kaminfeger der Kundschaft die durchgeführten Arbeiten. Dabei erläutern sie ihnen auch den 
Anlagezustand der WTA. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

a4-1: Kundinnen und Kunden im Schlussgespräch 
über den Zustand und die Mängel der WTA infor- 
mieren. (K4) 

a4-2: Handlungsbedarf und Lösungsmöglichkeiten 
unter Berücksichtigung von ökologischen und öko- 
nomischen Kriterien aufzeigen. (K5) 

a4-1: Kundinnen und Kunden den gesetzlichen Auf- 
trag erklären und mit ökologischen und ökonomi- 
schen Argumenten begründen. (K3) 

a4-1: Kundinnen und Kunden über die durchgeführ- 
ten Arbeiten und allenfalls gefundene Mängel infor- 
mieren. (K3) 
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4.2 Handlungskompetenzbereich b: Warten und Reparieren von WTA 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger führen Servicearbeiten an WTA durch, erkennen Störungen und nehmen kleinere Reparaturen selbständig vor. Wenn komple- 
xere Reparaturen nötig sind, informieren sie die Kundschaft und zeigen fachgerechte Lösungsvorschläge auf. Sie empfehlen beispielsweise den Beizug von 
spezialisierten Firmen und Fachleuten und allenfalls den Ersatz von Anlagen oder Anlage-Teilen. 

 

Handlungskompetenz b1: einfache Service- und Reparaturarbeiten an WTA ausführen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger erkennen einfache Störungen und können diese selbständig beheben. Verschleissteile ersetzen sie bei Bedarf. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b1-1: Einfache Service- und Wartungsarbeiten an 
WTA entsprechend dem Serviceplan der Hersteller 
ausführen. (K3) 

b1-2: Verschleissteile von WTA nach Herstelleran- 
gaben ersetzen. (K3) 

b1-1: Steuerungs- und Regelungsabläufe der Ver- 
brennungsprozesse erklären. (K3) 

b1-2: Sicherheitskomponenten und ihre Funktionen 
erläutern. (K3) 

b1-3: Herstellerangaben und Betriebsanleitungen 
verstehen. (K2) 

b1-1: Einfache Service- und Wartungsarbeiten an 
WTA entsprechend dem Serviceplan der Hersteller 
ausführen. (K3) 

 

Handlungskompetenz b2: Fehlerquellen anhand von elektrischen Messungen an WTA finden 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger kennen die Grundlagen der Elektrotechnik und können diese mittels Multimeter anwenden, um einfache Strom-Fehler einzu- 
grenzen und zu erkennen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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b2-1: Einsatzmöglichkeiten des Multimeters ken- 
nen. (K1) 

b2-2: Messungen mit dem Multimeter durchführen. 
(K3) 

b2-3: Störungen und Fehlerquellen an elektrischen 
Anlageteilen eingrenzen und erkennen. (K4) 

b2-1: Grundlagen der Elektrotechnik und gesetzli- 
che Grundlagen verstehen. (K3) 

b2-2: Stromkreis erklären und ausmessen. (K3) 

b2-1: Strommessungen durchführen. (K3) 

b2-2: Störungen und Fehlerquellen an elektrischen 
Anlageteilen eingrenzen und erkennen. (K4) 

 

Handlungskompetenz b3: Mängel an den hydraulischen Anlageteilen von WTA erkennen und die nötigen Schritte zur deren Behebung einleiten 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger erkennen die Zusammenhänge und die Auswirkungen der hydraulischen Komponenten. Sie kontrollieren den Wasserdruck und 
füllen, wenn nötig, Wasser nach Vorgaben des Herstellers nach. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b3-1: Wasserstand kontrollieren und wenn nötig 
Wasser gemäss Herstellerangaben nachfüllen. (K3) 

b3-2: Erkennen von Defekten an hydraulischen 
Komponenten (Entlüfter, Expansionsgefässe, Um- 
wälzpumpe, Radiatoren, Überdruckventile etc.). 
(K4) 

b3-3: Kundschaft über erkannte Mängel informieren 
und mit ihr zusammen die nötigen Schritte einleiten. 
(K3) 

b3-1: Aufbau und Funktion von hydraulischen Kom- 
ponenten beschreiben. (K2) 

b3-2: Hydraulische Störungen an WTA unterschei- 
den, ihre Ursachen beschreiben und mögliche Be- 
hebungsmassnahmen erklären. (K2) 

b3-1: Störungen systematisch mit Hilfsmitteln su- 
chen und beheben. (K4) 

b3-2: Wasserstand kontrollieren und wenn nötig 
Wasser gemäss Herstellerangaben nachfüllen. (K3) 

 

Handlungskompetenz b4: während den Arbeiten auftretende Störungen und Mängel an WTA beheben oder zusätzliche Fachleute beiziehen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger können bei der täglichen Arbeit die möglichen auftretenden Störungen selbständig beheben oder weitere Schritte zur Behebung 
einleiten. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 
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b4-1: Während der Arbeit auftretende Störungen 
eingrenzen. (K4) 

b4-2: Massnahmen zu deren Behebung durchfüh- 
ren. (K3) 

b4-3: Kundschaft auf komplexe Störungen aufmerk- 
sam machen und ihnen das Beiziehen von exter- 
nen Fachleuten empfehlen. (K3) 

b4-1: Störungen an WTA unterscheiden, ihre Ursa- 
chen beschreiben und mögliche Behebungsmass- 
nahmen erklären. (K2) 

b4-1: Fehlermeldungen lesen und verstehen. (K2) 

b4-2: Störungen systematisch eingrenzen und be- 
heben. (K4) 

 

Handlungskompetenz b5: die WTA in Betrieb nehmen und eine Funktions- und Sicherheitskontrolle durchführen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger führen nach Beendigung der Reinigungsarbeiten eine Abschlusskontrolle durch, um das einwandfreie Funktionieren und die 
Betriebssicherheit der WTA zu gewährleisten. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b5-1: WTA wieder betriebsbereit machen. (K4) 

b5-2: Sicherheitskomponenten bei der Wiederinbe- 
triebnahme überprüfen. (K3) 

b5-3: Schluss- und Funktionskontrolle an der WTA 
durchführen. (K4) 

 
b5-1: WTA wieder betriebsbereit machen. (K4) 

b5-2: Sicherheitskomponenten bei der Wiederinbe- 
triebnahme überprüfen. (K3) 

b5-3: Schluss- und Funktionskontrolle an der WTA 
durchführen.. (K4) 
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4.3 Handlungskompetenzbereich c: Beraten von Kundinnen und Kunden 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger warten die WTA ihrer Kundschaft oft über viele Jahre. Dadurch erlangen sie vertiefte Anlagenkenntnisse und beraten ihre 
Kundinnen und Kunden bezüglich der Optimierung der WTA. Dadurch können WTA umweltverträglicher, energieeffizienter und ressourcenschonender betrie- 
ben werden. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger setzen zeitgemässe digitale Medien als Hilfsmittel ein, um mit der Kundschaft zu kommunizieren. Sie präsentieren den Kun- 
dinnen und Kunden darüber hinaus das Dienstleistungsangebot der Unternehmung. 

 

Handlungskompetenz c1: die Kundinnen und Kunden bei der Optimierung oder dem Ersatz von WTA und Lüftungsanlagen beraten 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger können die Kundschaft über den technischen Zustand der bestehenden WTA informieren und ihnen die Vor- und Nachteile 
einer Optimierung oder eines Ersatzes der Anlage unter Berücksichtigung von ökonomischen Aspekten aufzeigen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c1-1: Kundenorientierte Fachgespräche führen und 
dabei auf ein gepflegtes und freundliches Auftreten 
achten. (K3) 

c1-2: Kundschaft bezüglich eines ökonomischen 
Betriebs von WTA und Lüftungsanlagen beraten 
und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. (K3) 

c1-3: Verschiedene Ersatzmassnahmen in Bezug 
auf die unterschiedlichen Heizsysteme aufzeigen. 
(K3) 

c1-1: Grundlagen des Kundengesprächs beherr- 
schen. (K3) 

c1-2: Vor- und Nachteile von WTA, Lüftungsanla- 
gen und Energieträgern aus ökonomischer Sicht 
erläutern. (K3) 

c1-3: Energiebilanz auf einfache Weise erklären. 
(K2) 

c1-1: Verschiedene Kundengespräche über WTA, 
und Lüftungsanlagen und Energieträgern führen. 
(K3) 
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Handlungskompetenz c2: den Kundinnen und Kunden Möglichkeiten zum Energiesparen aufzeigen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger kennen den aktuellen Stand der Einsatzmöglichkeiten von alternativen Energieträgern und beraten die Kundschaft über deren 
ökologischen Vor- und Nachteile. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c2-1: Einsparungsmöglichkeiten beim Betrieb der 
WTA aufzeigen. (K3) 

c2-2: Verschiedene WTA unter ökologischen As- 
pekten bewerten, Vor- und Nachteile aufzeigen. 
(K3) 

c2-3: Kundinnen und Kunden die Auswirkung einer 
ökologisch optimierten WTA auf die Umwelt erläu- 
tern. (K4) 

c2-1: Energieeinsparmöglichkeiten von WTA aus 
ökologischer Sicht aufzählen. (K1) 

c2-2: Auswirkungen von WTA auf die Umwelt er- 
klären. (K2) 

c2-1: Verschiedene Kundengespräche führen. (K3) 

 

Handlungskompetenz c3: in der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden digitale Medien einsetzen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger nutzen digitale Medien, um die Kundschaft aktuell und zielgerichtet zu informieren und zu beraten. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c3-1: Kundinnen und Kunden mit Hilfe von geeig- 
neten digitalen Medien über WTA informieren 
(Apps, Homepages, Erklär-Videos etc.). (K3) 

c3-2: Kundinnen und Kunden aufzeigen, wo sie 
sich die über gesetzliche Vorgaben, Fördergelder 
etc. informieren können. (K3) 

c3-1: Verschiedene geeignete digitale Tools und 
Medien im Unterricht einsetzen. (K3) 

c3-1: Verschiedene digitale Medien für die Unter- 
stützung von Kundengesprächen kennen und an- 
wenden. (K3) 
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Handlungskompetenz c4: mit den Kundinnen und Kunden Verkaufsgespräche für Dienstleistungen des eigenen Unternehmens führen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger kennen die betriebsspezifischen Dienstleistungen, Angebote und Produkte ihres Betriebes und können diese der Kundschaft 
verkaufen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

c4-1: Verkaufsgespräche führen. (K3) 

c4-2: Kundinnen und Kunden für weitere mögliche 
Dienstleistungen des eigenen Unternehmens ge- 
winnen. (K4) 

c4-1: Grundlagen von Verkaufsgesprächen anwen- 
den. (K3) 

c4-1: Verschiedene Verkaufsgespräche führen. 
(K3) 
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4.4 Handlungskompetenzbereich d: Erledigen von betriebsinternen Arbeiten 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger beherrschen alle Werkzeuge und Maschinen, die im eigenen Betrieb zum Einsatz kommen und sie kennen die relevanten 
technischen Bezeichnungen dafür. 

Sie reinigen die eingesetzten Werkzeuge und Maschinen selbstständig und bereiten sie nach dem Einsatz für den nächsten Gebrauch vor. Sie kennen den im 
Lager verfügbaren Bestand von Ersatzteilen und Reinigungsmitteln (zum Beispiel Staubsaugerschläuche) und sorgen dafür, dass bei Bedarf das Material recht- 
zeitig ersetzt wird. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger beladen die Einsatzfahrzeuge Unternehmens mit dem richtigen Material und den benötigten Werkzeugen. Sie sorgen dafür, 
dass alles für die Fahrt zur Kundschaft sicher verzurrt und verstaut wird. 

Sie rapportieren die ausgeführten Arbeiten und behobenen Mängel an der Anlage zuhanden der Kundschaft und des Betriebes. 

 

Handlungskompetenz d1: Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge warten 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger gehen sorgfältig und achtsam mit der Infrastruktur ihres Betriebes um und sorgen dafür, dass diese stets einsatzbereit ist. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d1-1: Werkzeuge und Maschinen des Betriebs 
richtig anwenden. (K3) 

d1-2: Werkzeuge des Betriebes sorgfältig pflegen 
und Instandhalten, allenfalls Instandsetzen. (K3) 

d1-3: Fahrzeuge sicher beladen und auf eine an- 
sprechende Aussenwirkung achten. (K3) 

d1-1: Grundlagen der Ladungssicherung kennen. 
(K2) 

d1-1: Werkzeuge und Maschinen richtig anwen- 
den. (K3) 

d1-2: Werkzeuge sorgfältig pflegen und Instandhal- 
ten, allenfalls Instandsetzen. (K3) 

d1-3: Fahrzeuge sicher beladen. (K3) 
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Handlungskompetenz d2: über die an den Anlagen der Kundschaft ausgeführten Arbeiten und über die dabei entdeckten Mängel einen Rapport aus- 
füllen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger stellen nach der geleisteten Arbeit allfällige Quittungen und Mängelrapporte aus und erstellen die betriebsspezifischen Tages- 
rapporte. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d2-1: Rapport über die täglich geleisteten Arbeiten, 
die benutzten Verbrauchsmaterialien und den 
Werkzeugeinsatz ausfüllen. (K3) 

d2-2: Zuständige Instanzen (Vorgesetzte, Auf- 
sichtsstellen) über festgestellte Mängel informieren. 
(K3) 

d2-3: Betriebsinterne Abläufe kennen und anwen- 
den. (K3) 
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Handlungskompetenz e1: Lüftungsanlage stromlos schalten und die Arbeitsplätze für die Reinigung einrichten 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger kontrollieren vor Ort den allgemeinen Zustand der Lüftungsanlage. Die Arbeitsplätze werden für die Reinigung vorbereitet und 
die Umgebung der Anlage mit geeigneten Mitteln geschützt. Sie reinigen im Team die diversen Lüftungskanäle der Anlage. Dabei achten sie auf ein sicheres 
Arbeiten in der Höhe, indem sie mit Steighilfen, Podesten, Arbeitsbühnen oder PSAgA korrekt umgehen und dabei die gesetzlichen Bestimmungen befolgen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e1-1: Sich vor Ort einen Überblick über die zu be- 
arbeitende Lüftungsanlage verschaffen. (K3) 

e1-2: Zugänglichkeit, Art und Menge der Ver- 
schmutzung kontrollieren und entscheiden, welche 
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden müssen. 
(K4) 

e1-3: Lüftungsanlagen für die Reinigung vorberei- 
ten, gegebenenfalls Funktionskontrolle durchfüh- 
ren, Anlage stromlos schalten, Reinigungswerk- 
zeuge bereitstellen, Arbeitsplätze einrichten. (K4) 

e1-1: Grundlagen der Lüftungstechnik, Hygienevor- 
schriften und des Brandschutzes von Gebäuden mit 
geringen Abmessungen anwenden. (K3) 

e1-2: Aufbau, Funktion und Einsatzbereiche von 
Lüftungsanlagen unterscheiden. (K3) 

e1-1: Aufbau, Funktion und Einsatzbereiche von 
Lüftungsanlagen verstehen und erklären. (K2) 

e1-2: Zugänglichkeit der Anlage, Art und Menge der 
Verschmutzung kontrollieren und entscheiden, wel- 
che Reinigungsarbeiten durchgeführt werden müs- 
sen. (K4) 

e1-3: Materialien und Werkzeuge für die Lüftungs- 
reinigung kennen. 

e1-4: Lüftungsanlagen für die Reinigung vorberei- 
ten, gegebenenfalls Funktionskontrolle durchfüh- 
ren, Anlage stromfrei schalten, Reinigungswerk- 
zeuge bereitstellen, Arbeitsplätze einrichten. (K4) 

4.5 Handlungskompetenzbereich e: Warten und reinigen von Lüftungsanlagen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger verschaffen sich einen Überblick über die Lüftungsanlagen in den Liegenschaften, wie beispielsweise kontrollierte Wohnraum- 
lüftungen (KWL) und Abluftanlagen in Badezimmern, und warten und reinigen diese. Der Arbeitsplatz wird für die Reinigung eingerichtet und die Umgebung der 
Anlage mit geeigneten Mitteln geschützt. Indem sie Steighilfen, Podeste und Arbeitsbühnen sicher einsetzen, achten die Kaminfegerinnen und Kaminfeger auf 
ein sicheres Arbeiten in der Höhe. Sie kennen den Aufbau und die Funktionsweise dieser Lüftungsanlagen und können der Kundschaft die Vorteile und den 
Nutzen der Reinigung aufzeigen. 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger können im Team eine Lüftungsanlage mit Aussen-, Fort-, Zu- und Abluftleitungen und weiteren dazugehörigen Komponenten 
mit den richtigen Reinigungswerkzeugen und -Mitteln reinigen. Sie sind in der Lage, mittels Inspektionskamera eine Sichtkontrolle sämtlicher Luftleitungen 
durchzuführen und die Filter der Anlage zu kontrollieren, deren Zustand zu beurteilen und wenn nötig zu ersetzen. Sie können unter Anleitung mit dem Luftmen- 
genmessgerät die Luftmengen an den Ventilen messen und einstellen. 
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e1-5: Neue Serviceöffnungen anbringen. (K3) 

 

Handlungskompetenz e2: Lüftungsgerät sowie alle Kanäle und Leitungen im Team reinigen, Filter kontrollieren und wenn nötig wechseln 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger reinigen die Lüftungsanlage im Team, kontrollieren den Zustand der Filter und entscheiden auf Basis der relevanten Hygiene- 
vorschriften, ob dieser gewechselt werden müssen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e2-1: Reinigung der Lüftungsanlage im Team 
durchführen. (K3) 

e2-2: Bei allen Tätigkeiten an der Lüftungsanlage 
die Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und die 
Hygienemassnahmen einhalten sowie die PSA und 
PSAgA anwenden. (K3) 

e2-3: Filter der Lüftungsanlage kontrollieren und 
wenn nötig wechseln (K3) 

e2-1: Vorschriften und Richtlinien der Arbeitssicher- 
heit und des Gesundheitsschutzes anwenden. (K3) 

e2-2: Gesundheitsgefährdende Schadstoffe beur- 
teilen und Schutzmassnahmen anwenden. (K3) 

e2-3: Verschiedene Filterklassen und ihre Funktion 
kennen und einordnen. (K2) 

e2-1: Reinigung der Lüftungsanlage im Team 
durchführen. (K3) 

e2-2: Bei allen Tätigkeiten an der Lüftungsanlage 
die Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und die 
Hygienemassnahmen einhalten sowie die PSA und 
PSAgA anwenden. (K3) 

e2-3: Filter der Lüftungsanlage kontrollieren und 
wenn nötig wechseln (K3) 

 

Handlungskompetenz e3: Lüftungsanlage in Betrieb nehmen und eine Funktionskontrolle durchführen 

Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten führen die Kaminfegerinnen und Kaminfeger eine Funktionskontrolle durch, um die Betriebssicherheit der Anlage sicher 
zu stellen. Sie führen unter Anleitung die notwendigen Luftmengenmessungen durch. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

e3-1: Lüftungsanlage wieder betriebsbereit ma- 
chen. (K4) 

e3-2: An der Lüftungsanlage Schluss- und Funkti- 
onskontrolle durchführen. (K4) 

e3-3: Ausgeführte Arbeiten dokumentieren. (K3) 

e3-1: Grundlagen der Messtechnik kennen. (K1) e3-1: Lüftungsanlage wieder betriebsbereit ma- 
chen. (K4) 

e3-2: An der Lüftungsanlage Schluss- und Funkti- 
onskontrolle durchführen. (K4) 

e3-3: Ausgeführte Arbeiten dokumentieren. (K3) 
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4.6 Handlungskompetenzbereich f: Durchführen von lufthygienischen und energetischen Messungen und Kontrollen an WTA 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger führen lufthygienische und energetische Emissionsmessungen mit geprüften und zugelassenen Abgasanalyse-Messgeräten 
an WTA durch. Diese Messungen erfolgen nach den Vorgaben des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Im Rahmen ihrer Arbeit führen sie auch die visuelle Holz- 
feuerungskontrolle im Auftrag der kantonalen Umweltschutzämter durch. Dabei wenden sie die relevanten schweizerischen und kantonalen Vorschriften an. 

 

Handlungskompetenz f1: Arbeitsplätze für die Messungen an der WTA einrichten und Messgeräte kontrollieren 

Die Kaminfegerinnen und Kaminfeger verschaffen sich einen Überblick über die zu messende WTA und richten ihren Arbeitsplatz nach gesetzlichen Vorgaben 
ein. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f1-1: Sich vor Ort einen Überblick über die WTA 
verschaffen. (K3) 

f1-2: Messgerät bereitstellen. (K2) 

f1-3: Arbeitsplatz einrichten, WTA für die Messung 
vorbereiten, Hilfsmittel bereitstellen. (K4) 

f1-1: Gesetzliche Vorschriften und Grundlagen für 
die Messungen anwenden. (K3) 

f1-2: Anlage-, brennstoff- und schadstoffspezifische 
Messmethoden fachlich korrekt unterscheiden. (K3) 

f1-1: Verschiedene Messgeräte anwenden. (K3) 

 

Handlungskompetenz f2: lufthygienische und energetische Messungen an den WTA durchführen 

Kaminfegerinnen und Kaminfeger führen mit einem geeichten Messgerät bei WTA mit festen, flüssigen und gasförmigen Brennstoffen die vorgeschriebenen 
lufthygienischen und energetischen Emissionsmessungen durch. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f2-1: Messungen an den WTA gemäss gesetzlichen 
Vorschriften durchführen. (K3) 

f2-1: Messunsicherheiten und Messfehler-Theorie 
beschreiben und anwenden. (K3) 

f2-1: Messorte, Messöffnungen und den Umfang 
der Messung gemäss gesetzlichen Vorschriften 
festlegen. 
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f2-2: Messungen an den WTA gemäss gesetzlichen 
Vorschriften durchführen. (K3) 

 

Handlungskompetenz f3: lufthygienische und energetische Messresultate beurteilen und die Kundinnen und Kunden über die Resultate informieren 

Die Messresultate werden von Kaminfegerinnen und Kaminfeger ausgewertet, nach den gesetzlichen Vorgaben beurteilt und der Kundschaft ihre Ergebnisse 
erläutert. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

f3-1: Mess-Rapporte ausfüllen. (K3) 

f3-2: Messresultate in Bezug auf die Grenzwerte 
beurteilen und Ergebnisse auswerten. (K4) 

f3-3: Kundinnen und Kunden über die lufthygieni- 
schen und energetischen Messungen informieren. 
(K3) 

f3-4: Kundinnen und Kunden aufzeigen, ob die 
WTA den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
(K4) 

f3-5: Kundinnen und Kunden weitere nötige Mass- 
nahmen erläutern. (K3) 

f3-1: Messresultate herleiten und unter ökonomi- 
schen und ökologischen Aspekten beurteilen. (K3) 

f3-1: Messresultate auswerten und beurteilen. (K4) 

f3-2: Kundinnen und Kunden über die lufthygieni- 
schen und energetischen Messungen informieren. 
(K3) 

f3-3: Kundinnen und Kunden aufzeigen, ob die 
WTA den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
(K4) 
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Erstellung 

Der Bildungsplan wurde von der unterzeichnenden Organisation der Arbeitswelt erstellt. Er bezieht 
sich auf die Verordnung des SBFI vom 16. März 2022 über die berufliche Grundbildung für 
Kaminfegerin/Kaminfeger mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). 

 
Der Bildungsplan orientiert sich an den Übergangsbestimmungen der Bildungsverordnung. 
 

 
Aarau, den 2. Mai 2022 

Kaminfeger Schweiz 

Die Präsidentin/der Präsident die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer 
 

 
Paul Grässli Marcello Zandonà 
 
 

 
Das SBFI stimmt dem Bildungsplan nach Prüfung zu. 
 

 
Bern, den 2. Mai 2022 
 
 
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 
 

 
Rémy Hübschi 
Stellvertretender Direktor, Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung 
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Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung und 
Umsetzung der beruflichen Grundbildung sowie zur Förderung 
der Qualität 
 

Dokumente Bezugsquelle 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für 
Kaminfegerin / Kaminfeger EFZ 

Elektronisch 

Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 
(www.bvz.admin.ch > Berufe A-Z) 

Printversion 

Bundesamt für Bauten und Logistik 
(www.bundespublikationen.admin.ch ) 

Bildungsplan zur Verordnung des SBFI über die berufliche 
Grundbildung für Kaminfegerin / Kaminfeger EFZ 

Kaminfeger Schweiz 

Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 
Abschlussprüfung inkl. Anhang (Bewertungsraster sowie 
ggf. Leistungsnachweise überbetriebliche Kurse) 

Kaminfeger Schweiz 

Lerndokumentation Kaminfeger Schweiz 

Bildungsbericht Vorlage SDBB | CSFO 
www.oda.berufsbildung.ch 

Dokumentation betriebliche Grundbildung Vorlage SDBB | CSFO 
www.oda.berufsbildung.ch 
[Name der zuständigen OdA] 

Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe Kaminfeger Schweiz 

Mindesteinrichtung/Mindestsortiment Lehrbetrieb Kaminfeger Schweiz 

Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse Kaminfeger Schweiz 

Organisationsreglement für die überbetrieblichen Kurse Kaminfeger Schweiz 

Lehrplan für die Berufsfachschulen Kaminfeger Schweiz 

Organisationsreglement Kommission Berufsentwicklung und 
Qualität 

Kaminfeger Schweiz 

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/
http://www.oda.berufsbildung.ch/
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Anhang 2: Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

 
Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche 
Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, 
die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 
ArGV 5 können lernende Kaminfegerinnen / Kaminfeger EFZ ab 15 Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die aufgeführten gefährlichen Arbeiten herange- 
zogen werden, sofern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusammenhang mit den Präventionsthemen vom Betrieb eingehalten werden: 
 

Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten (Grundlage: Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche; SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022) 
Artikel, 

Buchstabe, 
Ziffer 

Gefährliche Arbeit (Bezeichnung gemäss WBF-Verordnung SR 822.115.2) 

3 Körperliche Belastung 

3a Die manuelle Handhabung von Lasten, die mehr betragen als:  

1. 15 kg für Männer und 11 kg für Frauen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, 

2. 19 kg für Männer und 12 kg für Frauen zwischen dem vollendeten 16. und dem vollendeten 18. Lebensjahr. 

•  

3c Arbeiten, die wiederholt während mehr als 2 Stunden pro Tag wie folgt verrichtet werden:  

1. in gebeugter, verdrehter oder seitlich geneigter Haltung,  

2. in Schulterhöhe oder darüber, oder 

3. teilweise kniend, hockend oder liegend. 

•  
4 Physikalische Einwirkungen 

4a Das ständige Arbeiten bei technisch bedingten Raumtemperaturen über 30 °C oder um und unter 0 °C. 

4c Arbeiten, die mit gehörgefährdendem Dauerschall oder Impulslärm verbunden sind, sowie Arbeiten mit Lärmeinwirkungen ab einem Tages-Lärmexpositionspegel LEX,8h von 85 dB(A). 

4d Arbeiten mit vibrierenden oder schlagenden Werkzeugen mit einer Hand-Arm-Vibrationsbelastung A(8) über 2,5 m/s2. 

4g Arbeiten mit unter Druck stehenden Medien, namentlich Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen. 

4h Arbeiten mit einer Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung, namentlich gegenüber: 

2. Ultraviolettstrahlung einer Wellenlänge zwischen 315 und 400 nm (UVA-Licht), namentlich bei der UV-Trocknung und -Härtung sowie bei Lichtbogenschweissen und längerer 

Sonnenexposition. 

 

5 Chemische Agenzien mit physikalischen Gefahren 

5a Arbeiten mit Stoffen und Zubereitungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften mit mindestens einem der folgenden Gefahrenhinweise (H-Sätze) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung 

gemäss Anhang 2 Ziffer 1 der Chemikalienverordnung vom 5. Juni 2015 (ChemV) eingestuft sind: 

2. entzündbare Gase: H220, H221, 

3. entzündbare Aerosole: H222, 

4. entzündbare Flüssigkeiten: H224, H225. 

 

5b Arbeiten mit chemischen Agenzien, die nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung gemäss Anhang 2 Ziffer 1 ChemV eingestuft werden müssen, jedoch eine der Eigenschaften 

nach Buchstabe a aufweisen, namentlich mit Explosivstoffen und brennbaren Gasen aus Gärprozessen. 
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6 Chemische Agenzien mit toxikologischen Gefahren 

6a Arbeiten mit Stoffen und Zubereitungen, die aufgrund ihrer Eigenschaften mit mindestens einem der folgenden H-Sätze nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung gemäss Anhang 2 

Ziffer 1 ChemV eingestuft sind: 

1. akute Toxizität: H300, H310, H330, H301, H311, H331, 

2. Ätzwirkung auf die Haut: H314, 

5. Sensibilisierung der Atemwege: H334, 

6. Sensibilisierung der Haut: H317. 

1.  
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Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten (Grundlage: Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche; SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022) 
Artikel, 

Buchstabe, 
Ziffer 

Gefährliche Arbeit (Bezeichnung gemäss WBF-Verordnung SR 822.115.2) 

6b Arbeiten, bei denen eine erhebliche Erkrankungs- oder Vergiftungsgefahr besteht aufgrund des Umgangs mit: 

1. prozessgenerierten chemischen Agenzien, die nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der Fassung gemäss Anhang 2 Ziffer 1 ChemV eingestuft werden müssen, jedoch 

eine der Eigenschaften nach Buchstabe a aufweisen, namentlich mit Gasen, Dämpfen, Rauchen und Stäuben (Teerdämpfe, Asbeststaub, PAK). 

 

7 Biologische Agenzien 

7a Arbeiten mit Gegenständen, die mit gesundheitsgefährdenden Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten kontaminiert sein können (Filter von RLT-Anlagen) 

8 Arbeit mit gefährlichen Arbeitsmitteln 

8a Arbeiten mit folgenden bewegten Arbeitsmitteln: 

9. Hubarbeitsbühnen. 

 

8b Arbeiten mit Arbeitsmitteln, die bewegte Teile aufweisen, an denen die Gefahrenbereiche nicht oder nur durch einstellbare Schutzeinrichtungen geschützt sind, namentlich Einzugsstellen, 

Scherstellen, Schneidstellen, Stichstellen, Fangstellen, Quetschstellen und Stossstellen. 

 
8c Arbeiten mit Maschinen oder Systemen, die mit einem hohen Berufsunfallsrisiko oder Berufskrankheitsrisiko verbunden sind, insbesondere im Sonderbetrieb oder bei der Instandhaltung. 

 
10 Arbeitsumfeld mit hohem Berufsunfallrisiko 

10a Arbeiten mit Absturzgefahr, insbesondere auf überhöhten Arbeitsplätzen und bei Verkehrswegen. 

 
Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand- 
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft2 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artikel)3 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt- 
zung ÜK 

Unterstüt- 
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

Manuelles Heben, Tragen und 
Bewegen von schweren Lasten 

Arbeiten in gebeugter oder 
kniender Haltung, in oder über 
Schulterhöhe 

• Überlastung des Bewe- 
gungsapparates 

• Ungünstige Körperhaltun- 
gen und -bewegungen 

3a 
3c 

• Arbeitsablauf ergonomisch günstig gestalten 

• Richtige Hebetechnik anwenden 

• Technische Hilfsmittel, Traghilfen verwenden 

• Tätigkeitswechsel vorsehen 

• Erholungspausen einhalten 
 

Suva 88315.d und 88316.d «Clever anpacken»  

Suva 67199.d «Clever mit Lasten umgehen»  

Suva CL 67199.d «Clever mit Lasten umgehen» 

EKAS BS 6245.d «Lastentransport von Hand» 

Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz 
«Ausführungen zu Art. 25, Absatz 2» 

Suva IS 88213.d «Schütze deine Knie - denk an deine 
Zukunft! Der richtige Knieschoner für jede Situation» 

1. Lj ÜK 1 1. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 
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WTA (mit Brennstoff Holz, Gas, 
Öl) reinigen: 

Arbeiten, die russige und stau- 
bige Atmosphäre verursachen 

• Reizung von Haut, 
Schleimhäuten, Atemwe- 
gen 

• Auslösen von Allergien, 
Ekzemen 

• Atemwegerkrankungen 
durch Staub und PAK im 
Russ 

• Augenverletzungen durch 
Russpartikel 

6b • Geeignete PSA tragen (bspw. Schutzbrille, Schutz- 
handschuhe, Atemschutz) 

• Ungeschützte Hand- und Vorderarmpartien vor der 
Arbeit mit geeigneten Hautschutzcremen/-lotionen 
einreiben 

• Hautschonende Hautreinigungsmittel verwenden 

• Nach der Arbeit Hautpflegecreme verwenden 

• Staubsauger verwenden 

1. Lj ÜK 1 1. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

 

 

2 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
3 Artikel der Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche, SR 822.115.2, Stand: 12.01.2022 
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Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand- 
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft2 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artikel)3 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt- 
zung ÜK 

Unterstüt- 
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

   Suva MB 66113.d «Atemschutzmasken gegen 
Stäube. Das Wichtigste zur Auswahl und richtigen 
Verwendung» 

Suva CL 67077.d «Gesundheitsgefährdende Stäube» 

Suva MB 44074.d «Hautschutz bei der Arbeit» 

Suva CL 67035.d «Hautschutz bei der Arbeit» 

www.suva.ch ➔ Suchbegriff ‘Persönliche Schutzaus- 
rüstung’ 

       

WTA (mit Brennstoff Holz, Gas, 
Öl) reinigen: 

Vorhandensein von asbesthalti- 
gen Materialien wie Asbest- 
schnüre, Isolationsmaterial, As- 
bestzementprodukte, Brand- 
schutzplatten, Anschlussrohre 

• Asbeststaub 6b • Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln 

Suva MB 84055.d «Asbest erkennen, beurteilen und 
richtig handeln. Was Sie bei Kaminfegerarbeiten über 
Asbest wissen müssen» 

Suva MB 44092.d «Arbeitssicherheit für Kaminfeger» 

Suva FP 84073.d «10 lebenswichtige Regeln für Ge- 
bäudetechniker» 

1.-3. Lj - 1. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2./3. Lj - 

WTA (mit Brennstoff Holz, Gas, 
Öl) reinigen: 

Umgang mit Gefahrstoffen (Rei- 
nigungsmittel) 

• Brand-, Explosionsgefahr 

• Reizung von Haut, 
Schleimhäuten, Atemwe- 
gen 

• Verätzungen 

• Allergien, Ekzeme 

• Augenverletzungen (Sprit- 
zer) 

• Verwechslungsgefahr 

5a 

5b 

6a 

• Substitution der verwendeten durch weniger ge- 
fährliche Produkte/Stoffe 

• Auflistung der Gefahrenkategorien von Chemika- 
lien und deren Expositionswege am Arbeitsplatz 
(oral, dermal und inhalativ) 

• Angaben in Sicherheitsdatenblättern beachten 

• Geeignete PSA tragen 

• Hautschutz 

• Verpflichtung und Verantwortung der Auszubil- 
denden in Bezug auf Sicherheit und Schutz (Mit- 
tel zur technischen Prävention, PSA, Sicherheit 
Dritter) 

SECO MB 710.245.d «Sicherer Umgang mit chemi- 
schen Produkten im Betrieb» 

Suva MB 11030.d «Gefährliche Stoffe. Was man dar- 
über wissen muss» 

Suva MB 44074.d «Hautschutz bei der Arbeit» 

Suva MB 66113.d «Atemschutzmasken gegen 
Stäube. Das Wichtigste zur Auswahl und richtigen 
Verwendung» 

Suva CL 67035.d «Hautschutz bei der Arbeit» 

Suva CL 67077.d «Gesundheitsgefährdende Stäube» 

Suva CL 67084.d «Säuren und Laugen» 

Suva CL 67013.d «Umgang mit Lösemitteln» 

1.-3. Lj ÜK 1 1.-3. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1.-2. Lj 3. Lj - 

http://www.suva.ch/
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Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand- 
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft2 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artikel)3 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt- 
zung ÜK 

Unterstüt- 
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

   Suva CL 67071.d «Lagern von leichtbrennbaren Flüs- 
sigkeiten» 

       

WTA (mit Brennstoff Holz, Gas, 
Öl) reinigen: 

Arbeiten bei grosser Wärme 
und Sonnenexposition 

• Schwäche, Schwindel, 
Kopfschmerzen, Hitz- 
schlag 

• Hautkrebs-Erkrankungen 

4a 

4h 

• Regelmässige (Kurz-)Pausen an kühlen Orten 

• Genügend frisches Wasser trinken (mindestens 2 - 
3 Liter/Tag oder mehr) 

• Leichte Mahlzeiten 

• Keine alkoholischen Getränke oder Drogen 

Suva Prävention «Sonne & UV-Strahlung» 

www.suva.ch/sonne 

1.-3. Lj   • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

WTA (mit Brennstoff Holz, Gas, 
Öl) reinigen: 

Arbeiten mit Druckluft (Ausbla- 
sen von Verbrennungsluft-Ven- 
tilatoren, Luftführungskanälen 
o.ä.) 

• Wegfliegende Teile 

• Eindringen von Luft in Kör- 
per durch Hautverletzun- 
gen 

• Lärm 

• Rückschlag von Schlauch- 
kupplungen 

4c 
4g 

• Angaben in Betriebsanleitungen beachten 

• Geeignete PSA tragen 

Suva CL 67054.d «Druckluft» 

Suva MB 44085.d «Druckluft: die unsichtbare Gefahr» 

Suva FP 84015.d «Wie bitte? Fragen und Antworten 
zum Thema Lärm» 

1. Lj   • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

Reinigungs-, Wartungs-, Unter- 
halts- und Instandhaltungsar- 
beiten von Anlagen, Geräten 
und Werkzeugen 

• Verletzungen durch uner- 
wartetes Anlaufen von An- 
lagen (Brenner, Zündan- 
lage, zugehörige Kompo- 
nenten wie Förderschne- 
cken usw.) und Geräten 

• Erfasst, eingeklemmt wer- 
den 

• Verletzungen durch Werk- 
zeuge und Geräte 

• Lärm 

• Vibrationen 

• Stromschlag 

8b 

8c 

4c 

4d 

• Anlage energiefrei machen (bspw. Stromlos schal- 
ten, …) 

• Anlage mit Schloss gegen ungewolltes Anlaufen 
sichern 

• Sicherstellen, dass die Anlage auch nicht fernge- 
steuert in Betrieb gesetzt werden kann 

• Geeignete PSA tragen (Handschuhe, Schutzbrille, 
Atemschutz, Gehörschutz) 

• FI-Schutz verwenden 

Suva MB 44092.d «Arbeitssicherheit für Kaminfeger» 

Suva FP 84040.d und Instruktionsmappe 88813.d 
«Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung» 

EKAS CL 6807.d «Instandhaltung von raumlufttechni- 
schen Anlagen (RLT-Anlagen)» 

Suva FP 84015.d «Wie bitte? Fragen und Antworten 
zum Thema Lärm» 

Suva Factsheet 84037.d «Hand-Arm-Vibrationen Ken- 
nen Sie die Risiken?» 

Suva CL 67070.d «Vibrationen am Arbeitsplatz» 

Suva CL 67081.d «Elektrizität auf Baustellen» 

Suva MB 44068.d «FI-Schutz kann ihr Leben retten» 

1.-3. Lj ÜK 1 

ÜK 2 

1.-3. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

http://www.suva.ch/sonne
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Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand- 
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft2 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artikel3 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt- 
zung ÜK 

Unterstüt- 
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

Reinigen von Lüftungsanlagen • Kontamination (Verunreini- 
gung) der Luft durch Keim- 
bildung in der Anlage 

• Kontamination der Perso- 
nen, welche Reinigungsar- 
beiten ausführen 

7a • Geeignete PSA tragen (Handschuhe, Schutzbrille, 
Atemschutz, ggf. Schutzanzug) 

• Vor Arbeitsbeginn mit dem Betreiber (Industriebe- 
trieb) klären, welche Rückstände möglicherweise 
auftreten könnten 

EKAS CL 6807.d «Instandhaltung von raumlufttechni- 
schen Anlagen (RLT-Anlagen)» 

Suva MB 44021.d «Luftbefeuchtung» 

1.-3. Lj ÜK 1 1. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

Sich zu Arbeitsplätzen in der 
Höhe begeben (Zugang über 
Leitern, Flach-/Schrägdächer) 

• Absturz 

• Stromschlag 

10a Zugang mit Leiter 

• Richtiger Umgang mit Leitern 

Suva FP 84070.d «Wer sagt 12-mal Ja? Sicher auf 
die Anstell- und Bockleiter» 

Zugang über Flachdach 

• Nicht durchbruchsichere Flächen NIE betreten, nur 
über Laufstege mit Geländer begehen 

• Bei Abstand von weniger als 2m zum Dachrand 
ohne Seitenschutz, sich mit PSAgA an fixem Seil 
sichern 

Zugang über Schrägdach 

• Mit Leiter vom Boden aus: Leiter intakt, lang genug 
(muss 1 m überragen), Leiterkopf und Leiterfuss 
gesichert 

• Aus Lukarne oder Dachfenster: Dachleiter stabil, 
an zuverlässigen Dachbügeln nach EN 795 einge- 
hängt 

Bei elektrischen Zuleitungen mit blanken, stromfüh- 
renden Drähten 

• Vor Begehung mit Leitungseigentümer Schutzmas- 
snahmen vereinbaren 

Suva FP 84041.d «Neun lebenswichtige Regeln für 
das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden» 

Suva FP 84044.d «Acht lebenswichtige Regeln für 
das Arbeiten mit Anseilschutz» 

Suva FP 84073.d «10 lebenswichtige Regeln für Ge- 
bäudetechniker» 

1.-3. Lj ÜK 1 1. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

Arbeiten mit Rollgerüsten, Ar- 
beitspodesten 

• Absturz 10a • Richtiger Umgang mit Rollgerüsten und Arbeitspo- 
desten 

Suva FP 84018.d «Acht zentrale Fragen rund um das 
Rollgerüst» 

1.-3. Lj ÜK 1 1. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 
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Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand- 
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft2 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Artikel3 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt- 
zung ÜK 

Unterstüt- 
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

   Suva CL 67076.d «Arbeitspodeste, Wartungstreppen 
und -bühne» 

Suva FP 84073.d «10 lebenswichtige Regeln für Ge- 
bäudetechniker» 

       

Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen 
(HAB) 

• Absturz 

• Umkippen der HAB 

• Einklemmen von Personen 
zwischen HAB und festen 
Einrichtungen 

• Herunterfallende Gegen- 
stände 

8a 
10a 

• Richtiger Einsatz und Umgang mit Hubarbeitsbüh- 
nen 

Suva CL 67064/1.d «Hubarbeitsbühnen Teil 1: Pla- 
nung des Einsatzes» 

Suva CL 67064/2.d «Hubarbeitsbühnen Teil 2: Kon- 
trolle am Einsatzort.» 

2.-3. Lj - - Instruktion durch 
Betrieb vor Ort erst 
nach erfolgreichem 
Besuch der Ausbil- 
dung (mit Ausbil- 
dungsnachweis) bei 
einem durch Suva 
anerkannten Anbie- 
ter 

2. Lj 3. Lj - 

Arbeiten mit persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Ab- 
sturz (PSAgA) 

• Absturz 10a • Arbeiten auf Dächern (wenn kein Kollektivschutz / 
Geländer vorhanden, sich mit PSAgA sichern) 

Suva MB 44066.d «Arbeiten auf Dächern. So bleiben 
Sie sicher oben.» 

Suva Instruktionsmappe 88816.d «Acht lebenswich- 
tige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz» 

1.-3. Lj - - Instruktion durch 
Betrieb vor Ort erst 
nach erfolgreichem 
Besuch der Ausbil- 
dung PSAgA (mit 
Ausbildungsnach- 
weis) 

1.-2. Lj 3. Lj - 

Arbeiten in der Werkstatt • Verletzungen an Schleif- 
maschine 

• Stromschlag (defekte Ka- 
bel, Stecker, Elektrohand- 
werkzeuge) 

8b • Gebrauch und Instandhaltung gemäss Bedie- 
nungsanleitung 

• Geeignete PSA tragen (s. Bedienungsanleitungen) 

• Vor Gebrauch Sichtkontrolle auf Schäden an Ka- 
bel, Stecker, Gehäuse 

• Einfache elektrische Reparaturen (bspw. Stecker) 
nur stromlos ausführen 

Suva CL 67037 «Tisch- und Ständerschleifmaschine» 

Suva CL 67092 «Elektrohandwerkzeuge» 

Suva MB 44087.d «Elektrizität - eine sichere Sache» 

Suva FP 84073.d «10 lebenswichtige Regeln für Ge- 
bäudetechniker» 

1.-3. Lj ÜK 1 
ÜK 2 
ÜK 3 

3. Lj • Instruktion vor Ort 

• Mit gutem Bei- 
spiel vorangehen 

1. Lj 2. Lj 3. Lj 

Legende: ÜK: überbetriebliche Kurse; BFS: Berufsfachschule; 
[Mögliche Abkürzungen: NeA: Nach erfolgter Ausbildung; BS: Broschüre; CL: Checkliste; Lj: Lehrjahr] 
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Glossar (*siehe Lexikon der Berufsbildung, 4. überarbeitete Auflage 2013, SDDB Verlag, Bern, www.lex.berufsbildung.ch) 

 

Berufsbildungsverantwortliche* 

Der Sammelbegriff Berufsbildungsverantwortliche schliesst alle Fachleute ein, die den Lernenden wäh- 
rend der beruflichen Grundbildung einen praktischen oder schulischen Bildungsteil vermitteln: Berufsbild- 
ner/in in Lehrbetrieben, Berufsbildner/in in üK, Lehrkraft für schulische Bildung, Prüfungsexpert/in. 

 
Bildungsbericht* 

Im Bildungsbericht wird die periodisch stattfindende Überprüfung des Lernerfolgs im Lehrbetrieb festge- 
halten. Diese findet in Form eines strukturierten Gesprächs zwischen Berufsbildner/in und lernender Per- 
son statt. 

 
Bildungsplan 

Der Bildungsplan ist Teil der BiVo und beinhaltet neben den berufspädagogischen Grundlagen das Qua- 
lifikationsprofil sowie die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen mit den 
Leistungszielen je Lernort. Verantwortlich für die Inhalte des Bildungsplans ist die nationale OdA. Der 
Bildungsplan wird von der OdA erstellt und unterzeichnet. 

 
Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 

Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) hat zum Ziel, berufliche Qualifika- 
tionen und Kompetenzen in Europa vergleichbar zu machen. Um die nationalen Qualifikationen mit dem 
EQR zu verbinden und dadurch mit den Qualifikationen von anderen Staaten vergleichen zu können, 
entwickeln verschiedene Staaten nationale Qualifikationsrahmen (NQR). 

 
Handlungskompetenz (HK) 

Handlungskompetenz zeigt sich in der erfolgreichen Bewältigung einer beruflichen Handlungssituation. 
Dazu setzt eine kompetente Berufsfachperson selbstorganisiert eine situationsspezifische Kombination 
von Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen ein. In der Ausbildung erwerben die Lernenden die erfor- 
derlichen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zur jeweiligen Handlungskompetenz. 

 
Handlungskompetenzbereich (HKB) 

Berufliche Handlungen, d.h. Tätigkeiten, welche ähnliche Kompetenzen einfordern oder zu einem ähnli- 
chen Arbeitsprozess gehören, sind in Handlungskompetenzbereiche gruppiert. 

 
Individuelle praktische Arbeit (IPA) 

Die IPA ist eine der beiden Möglichkeiten der Kompetenzprüfung im Qualifikationsbereich praktische Ar- 
beit. Die Prüfung findet im Lehrbetrieb anhand eines betrieblichen Auftrags statt. Sie richtet sich nach den 
jeweiligen berufsspezifischen «Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschluss- 
prüfung». 

 
Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&Q) 

Jede Verordnung über die berufliche Grundbildung definiert in Abschnitt 10 die Schweizerische Kom- 
mission für Berufsentwicklung und Qualität für den jeweiligen Beruf oder das entsprechende Berufsfeld. 
Die Kommission B&Q ist ein verbundpartnerschaftlich zusammengesetztes, strategisches Organ mit 
Aufsichtsfunktion und ein zukunftgerichtetes Qualitätsgremium nach Art. 8 BBG4. 

 
Lehrbetrieb* 

Der Lehrbetrieb ist im dualen Berufsbildungssystem ein Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen, 
in dem die Bildung in beruflicher Praxis stattfindet. Die Unternehmen brauchen eine Bildungsbewilligung 
der kantonalen Aufsichtsbehörde. 

 
Leistungsziele (LZ) 

Die Leistungsziele konkretisieren die Handlungskompetenz und gehen auf die aktuellen Bedürfnisse der 
 

 

4 SR 412.10 

http://www.lex.berufsbildung.ch/
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ein. Die Leistungsziele sind bezüglich der Lernortko- 
operation aufeinander abgestimmt. Sie sind für Lehrbetrieb, Berufsfachschule und üK meistens unter- 
schiedlich, die Formulierung kann auch gleichlautend sein (z.B. bei der Arbeitssicherheit, beim Gesund- 
heitsschutz oder bei handwerklichen Tätigkeiten). 

 
Lerndokumentation* 

Die Lerndokumentation ist ein Instrument zur Förderung der Qualität der Bildung in beruflicher Praxis. Die 
lernende Person hält darin selbständig alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu erwer- 
benden Handlungskompetenzen fest. Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner ersieht aus der Lerndo- 
kumentation den Bildungsverlauf und das persönliche Engagement der lernenden Person. 

 
Lernende Person* 

Als lernende Person gilt, wer die obligatorische Schulzeit beendet hat und auf Grund eines Lehrvertrags 
einen Beruf erlernt, der in einer Bildungsverordnung geregelt ist. 

 
Lernorte* 

Die Stärke der dualen beruflichen Grundbildung ist der enge Bezug zur Arbeitswelt. Dieser widerspiegelt 
sich in der Zusammenarbeit der drei Lernorte untereinander, die gemeinsam die gesamte berufliche 
Grundbildung vermitteln: der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse. 

 
Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) 

Mit dem NQR Berufsbildung sollen die nationale und die internationale Transparenz und Vergleichbar- 
keit der Berufsbildungsabschlüsse hergestellt und damit die Mobilität im Arbeitsmarkt gefördert wer- 
den. Der Qualifikationsrahmen umfasst acht Niveaustufen mit den drei Anforderungskategorien 
«Kenntnisse», «Fertigkeiten» und «Kompetenzen». Zu jedem Abschluss der beruflichen Grundbildung 
wird eine standardisierte Zeugniserläuterung erstellt. 

 
Organisation der Arbeitswelt (OdA)* 

„Organisationen der Arbeitswelt“ ist ein Sammelbegriff für Trägerschaften. Diese können Sozialpartner, 
Berufsverbände und Branchenorganisationen sowie andere Organisationen und Anbieter der Berufsbil- 
dung sein. Die für einen Beruf zuständige OdA definiert die Bildungsinhalte im Bildungsplan, organisiert 
die berufliche Grundbildung und bildet die Trägerschaft für die überbetrieblichen Kurse. 

 
Qualifikationsbereiche* 

Grundsätzlich werden drei Qualifikationsbereiche in der Bildungsverordnung festgelegt: praktische Ar- 
beit, Berufskenntnisse und Allgemeinbildung. 

• Qualifikationsbereich Praktische Arbeit: Für diesen existieren zwei Formen: die individuelle 

praktische Arbeit (IPA) oder die vorgegebene praktische Arbeit (VPA). 

• Qualifikationsbereich Berufskenntnisse: Die Berufskenntnisprüfung bildet den theoreti- 

schen/schulischen Teil der Abschlussprüfung. Die lernende Person wird schriftlich oder schrift- 
lich und mündlich geprüft. In begründeten Fällen kann die Allgemeinbildung zusammen mit den 
Berufskenntnissen vermittelt und geprüft werden. 

• Qualifikationsbereich Allgemeinbildung: Der Qualifikationsbereich richtet sich nach der Ver- 
ordnung des SBFI vom 27. April 20065 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der 
beruflichen Grundbildung. Wird die Allgemeinbildung integriert vermittelt, so wird sie gemein- 
sam mit dem Qualifikationsbereich Berufskenntnisse geprüft. 

 
Qualifikationsprofil 

Das Qualifikationsprofil beschreibt die Handlungskompetenzen, über die eine lernende Person am Ende 
der Ausbildung verfügen muss. Das Qualifikationsprofil wird aus dem Tätigkeitsprofil entwickelt und 
dient als Grundlage für die Erarbeitung des Bildungsplans. 

 
Qualifikationsverfahren (QV)* 

Qualifikationsverfahren ist der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen festgestellt wird, ob eine Person 
über die in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegten Handlungskompetenzen verfügt. 
 

5 SR 412.101.241 



 

 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 

Zusammen mit den Verbundpartnern (OdA, Kantone) ist das SBFI zuständig für die Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems. Es sorgt für Vergleichbarkeit und Transparenz der Angebote im 
gesamtschweizerischen Rahmen. 

 
Unterricht in den Berufskenntnissen 

Im Unterricht in den Berufskenntnissen der Berufsfachschule erwirbt die lernende Person berufsspezifische 
Qualifikationen. Die Ziele und Anforderungen sind im Bildungsplan festgehalten. Die Semesterzeugnisnoten für 
den Unterricht in den Berufskenntnissen fliessen als Erfahrungsnote in die Gesamtnote des 
Qualifikationsverfahrens ein. 

 
Überbetriebliche Kurse (üK)* 

In den üK wird ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule der Erwerb grundlegender praktischer 
Fertigkeiten vermittelt. 

 
Verbundpartnerschaft* 

Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA. Gemeinsam setzen sich die drei 
Partner für eine qualitativ hoch stehende Berufsbildung ein und streben ein ausreichendes Lehrstellenangebot 
an. 

 
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) 

Die BiVo eines Berufes regelt insbesondere Gegenstand und Dauer der beruflichen Grundbildung, die Ziele und 
Anforderungen der Bildung in beruflicher Praxis und der schulischen Bildung, den Umfang der Bildungsinhalte 
und die Anteile der Lernorte sowie die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Die OdA stellt dem SBFI in 
der Regel Antrag auf Erlass einer BiVo und erarbeitet diese gemeinsam mit Bund und Kantonen. Das Inkrafttreten 
einer BiVo wird verbundpartnerschaftlich bestimmt, Erlassinstanz ist das SBFI. 

 
Vorgegebene praktische Arbeit (VPA)* 

Die vorgegebene praktische Arbeit ist die Alternative zur individuellen praktischen Arbeit. Sie wird während der 
ganzen Prüfungszeit von zwei Expert/innen beaufsichtigt. Es gelten für alle Lernenden die Prüfungspositionen 
und die Prüfungsdauer, die in der Bildungsverordnung festgelegt sind. 

 
Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung 

Die Ziele und Anforderungen an die berufliche Grundbildung sind in der BiVo und im Bildungsplan fest- gehalten. 
Im Bildungsplan sind sie in Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leisungsziele für die 
drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und üK gegliedert. 


